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BERICHTIGUNG 

vom 30.4.2019 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 8. Februar 2019 mit besonderen 

Bestimmungen für die Durchführung amtlicher Kontrollen der Fleischerzeugung sowie 

von Erzeugungs- und Umsetzgebieten für lebende Muscheln gemäß der Verordnung 

(EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates 
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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 8. Februar 2019 mit besonderen 

Bestimmungen für die Durchführung amtlicher Kontrollen der Fleischerzeugung sowie 

von Erzeugungs- und Umsetzgebieten für lebende Muscheln gemäß der Verordnung 

(EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates 

 

 

(C(2019) 10 final) 

 

 

Artikel 3 Absatz 2 einleitender Satz: 

anstatt: „Schlachttieruntersuchungen dürfen abweichend von Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a 

der Verordnung (EU) 2017/625 in einem Schlachtbetrieb von einem amtlichen 

Fachassistenten unter der Aufsicht des amtlichen Tierarztes an allen Tierarten durchgeführt 

werden, sofern folgende Kriterien und Voraussetzungen erfüllt sind:“ 

muss es heißen: „Schlachttieruntersuchungen dürfen abweichend von Artikel 18 Absatz 2 

Buchstabe a der Verordnung (EU) 2017/625 in einem Schlachtbetrieb von einem amtlichen 

Fachassistenten unter der Verantwortung des amtlichen Tierarztes an allen Tierarten 

durchgeführt werden, sofern folgende Kriterien und Voraussetzungen erfüllt sind:“ 
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